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Einführung  
Mit der Vierten Geldwäscherichtlinie hat die EU den 
Mitgliedstaaten eine Frist bis zum 26.06.2017 gesetzt, 
diese umzusetzen. Hauptziel dieser Richtlinie ist die 
Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfi-
nanzierung. Dabei ist eine wesentliche Neuerung die 
Einrichtung eines elektronischen Transparenzregisters 
über den sog. „wirtschaftlich Berechtigten“: So werden 
ab dem 1. Oktober 2017 in einem deutschen Register 
eingetragene Gesellschaften zukünftig Angaben über 
den oder die wirtschaftlich Berechtigten machen müs-
sen. 
 
Gegenstand des Transparenzregisters  
Nach dem Referentenentwurf zur Umsetzung der Vier-
ten EU-Geldwäscherichtlinie sind juristische Personen 
des Privatrechts (d.h. insbesondere AGs, GmbHs) sowie 
eingetragene Personenhandelsgesellschaften (insbe-
sondere GmbH & Co. KGs) verpflichtet, bestimmte An-
gaben zum wirtschaftlich Berechtigten zu machen. Dies 
sind Vor- und Familienname, Geburtsdatum, Wohnort 
und Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses. 
Letzteres richtet sich danach, woraus sich die Stellung 
der Person als wirtschaftlich Berechtigten ergibt. Dies 
wird in der Regel eine Überschreitung einer Beteili-
gungsquote von 25 % sein. Die vorstehenden Angaben 
sind nicht durch weitere Unterlagen zu verifizieren; 
ebenfalls erfolgte keine Überprüfung dieser Angaben 
durch das Transparenzregister. Die Geschäftsführung 
der verpflichteten Gesellschaft ist verantwortlich, die 
vorstehenden Angaben einzuholen, laufend zu aktuali-
sieren und dem Transparenzregister zu melden. Inso-
weit ist zu beachten, dass ein wirtschaftlich Berechtigter 
nur eine natürliche Person sein kann, und keine Gesell-
schaft. Beteiligt sich also eine Privatperson mittelbar 
über mehrere Gesellschaften mit mehr als 25 % an einer 

in Deutschland eingetragenen Gesellschaft, so ist stets 
die Person am Ende dieser Beteiligungskette zu nen-
nen. Ein vorsätzlicher oder leichtfertiger Verstoß gegen 
die Meldepflicht gegenüber dem Transparenzregister 
stellt eine Ordnungswidrigkeit der Geschäftsführung dar, 
die mit einem Bußgeld sanktioniert werden kann. Dabei 
handelt die Geschäftsführung bereits dann ordnungs-
widrig, wenn die Angaben vorsätzlich oder leichtfertig 
falsch angegeben werden. Klarstellend ist hinzuzufügen, 
dass die Meldepflicht hinsichtlich des Transparenzregis-
ters für alle in Deutschland eingetragenen juristischen 
Personen bzw. Personengesellschaften gilt. Nach dem 
derzeitigen Gesetzesentwurf ist geplant, dass die Mel-
depflicht erstmalig bis zum 01.10.2017 erfüllt werden 
muss. Für andere Gesellschaften aus der EU gelten 
dann entsprechende nationale Regelungen, die eben-
falls bis Ende Juni 2017 die Vierte EU-
Geldwäscherichtlinie umsetzen müssen. Wichtig ist, 
dass die vorgenannte Meldepflicht zum Transparenzre-
gister dann entfällt, wenn sich die Angaben zum wirt-
schaftlich Berechtigten vollständig aus einem öffentli-
chen Register in Deutschland (insbesondere aus dem 
Handelsregister) ergeben. Das Transparenzregister soll 
nach derzeitiger Planung nicht öffentlich einsehbar sein, 
sondern grundsätzlich nur für staatliche Stellen. So kön-
nen insbesondere Strafverfolgungsbehörden sowie die 
Finanzverwaltung das Transparenzregister einsehen.  
 
Ausblick 
Die Bundesregierung hat sich das ehrgeizige Ziel ge-
setzt, die Änderungen des GWG bis Ende Juni 2017 
vom Bundestag beschließen zu lassen. Angesichts des-
sen ist mit der kurzfristigen Einführung des Transpa-
renzregisters zum Ende des Jahres zu rechnen.  
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Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. die Autoren Dr. Yorick M. Ruland oder Dr. Martin Nentwig an. Informationen zu den Autoren finden Sie auf unserer 
Homepage www.goerg.de. 
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